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►AKTUELL: DOPPELTE HAUSHALTSFÜHRUNG – EINBAHNSTRASSE FÜR FAMILIENHEIMFAHRTEN 

Unter einer doppelten Haushaltsführung versteht 
man aus steuerlicher Sicht eine Zweitwohnung am 
Ort oder im räumlichen Nahbereich der beruflichen 
Tätigkeit, die parallel zum anderswo gelegenen 
Wohnsitz eines Steuerpflichtigen unterhalten wird. 
Notwendige Mehraufwendungen einer beruflich 
oder betrieblich begründeten doppelten Haushalts-
führung können als Werbungskosten oder Betriebs-
ausgaben gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 5 oder § 4 Abs. 5 Nr. 
5 und 6 Einkommensteuergesetz abgezogen werden. 
Zu den typischen Mehrkosten gehören dann Fahrt-
kosten, Verpflegungsmehraufwendungen, Aufwen-
dungen für die Zweitwohnung und Umzugskosten. 
Alle Voraussetzungen (z. B. Hausstand, Mittelpunkt 
der Lebensinteressen, berufliche Veranlassung) und 
auch die Art und Höhe der abzugsfähigen Aufwen-
dungen sind hochgradig streitanfällig. Jüngst durch 

den Bundesfinanzhof entschieden wurde eine Frage 
aus dem Bereich der Fahrtkosten für die so genann-
ten Familienheimfahrten. Zu den Werbungskosten 
oder Betriebsausgaben zählt gegebenenfalls eine tat-
sächlich durchgeführte Familienheimfahrt pro Wo-
che mit 0,30 € je (einfachem) Entfernungskilometer. 
Für den Fall, dass der Inhaber der Zweitwohnung 
aus dienstlichen oder gesundheitlichen Gründen an 
einer Familienheimfahrt gehindert ist, hat der Bun-
desfinanzhof 1965 entschieden, dass dann die Auf-
wendungen einer Besuchsfahrt des Ehegatten zur 
Zweitwohnung Werbungskosten sein können. 
Nun hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass 
freiwillige umgekehrte Familienheimfahrten aus pri-
vaten Gründen nicht als Werbungskosten/Betriebs-
ausgaben abziehbar sind. Dies entspricht dem Ge-
setzeswortlaut, aber nicht der Zeit, in der wir leben. 

►FÄLLIGKEITSTERMINE STEUERN UND SOZIALVERSICHERUNG APRIL UND MAI 2011 
 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag1 11.04.2011 10.05.2011 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag – – 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag – – 

Umsatzsteuer2 11.04.2011 10.05.2011 

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung – – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 14.04.2011 13.05.2011 

Gewerbesteuer – 16.05.2011 

Grundsteuer – 16.05.2011 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 – 19.05.2011 

Sozialversicherung5 27.04.2011 27.05.2011 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 01.01.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an An-
teilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende (bei Dau-

erfristverlängerung einen Monat später) für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
3 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden 

Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der 
Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig 
erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei Zahlung durch Scheck ist seit dem 
01.01.2007 zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Die Schonfristendet da-
mit entsprechend früher. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vor-
gezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitli-
cher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit an die jeweilige Einzugs-
stelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage 
vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf 
einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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►GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER / VERMIETER 

Abgrenzung von Anschaffungs- und Erhaltungs-
kosten bei gemischt genutzten Gebäuden 
Die Abgrenzung von Anschaffungs- zu Erhaltungs-
aufwendungen bei einem Gebäude richtet sich nach 
dem Nutzungs- und Funktionszusammenhang der 
einzelnen Gebäudeteile. Dies sind eigen- oder 
fremdgewerbliche Zwecke oder die Nutzung zu ei-
genen oder fremden Wohnzwecken. Für jeden Ge-
bäudeteil hat eine separate Beurteilung zu erfolgen. 
Anschaffungskosten entstehen, um ein Gebäude zu 
erwerben oder es in einen betriebsbereiten Zustand 
zu versetzen. Ein Gebäude ist betriebsbereit, wenn 
es seiner Zweckbestimmung entsprechend genutzt 
werden kann. Bei Wohngebäuden gehört dazu die 
Entscheidung nach der Ausstattung (sehr einfach, 
mittel oder sehr anspruchsvoll). Modernisierungs-
aufwendungen sind als Anschaffungskosten zu be-
handeln, wenn der Ausstattungsstandard in mindes-
tens drei der vier funktionswesentlichen Bereiche 
(Heizung, Sanitär, Elektro und Fenster) angehoben 
wird. Wiederherstellungskosten funktionsuntüchti-
ger, aber für die Nutzung unerlässlicher Gebäudetei-
le sind als Herstellungskosten anzusehen. 

Betriebsausgaben oder Werbungskosten durch 
Aufwendungen für ein leer stehendes zur Vermie-
tung vorgesehenes Gebäude 
Aufwendungen für ein leer stehendes Gebäude kön-
nen als vorab entstandene Werbungskosten oder 
Betriebsausgaben abzugsfähig sein. Zur Anerken-
nung werden aber ernsthafte und nachhaltige Ver-
mietungsbemühungen in belegbarer Form vorausge-
setzt. Außerdem müssen die entstandenen Aufwen-
dungen in einem wirtschaftlichen Zusammenhang 
mit der zukünftigen Einkunftsart stehen. 
Zeigt sich aufgrund vergeblicher Vermietungsbemü-
hungen, dass für das Objekt kein Markt besteht, 
können bauliche Umgestaltungen erwartet werden, 
um einen vermietbaren Zustand zu erreichen. Untä-
tigkeit oder längerfristiges in Kauf nehmen eines 
ununterbrochenen Leerstands sprechen gegen eine 
Vermietungsabsicht oder für deren Aufgabe. 
Unter Berücksichtigung der vorgenannten Grund-
sätze ist bei einem Leerstand von mehr als 20 Jahren 
zu unterstellen, dass zu keiner Zeit eine Vermie-
tungsabsicht bestanden hat. Gleiches gilt, wenn über 
einen Zeitraum von zehn Jahren Renovierungsarbei-
ten durchgeführt werden, deren zielgerichtete als-
baldige Beendigung nicht erkennbar und der Ent-
schluss zur Vermietung nicht absehbar ist. 
Um eine Vermietungsabsicht beurteilen zu können, 
ist nicht nur auf einen Veranlagungszeitraum abzu-
stellen. Umstände aus früheren Jahren sind ebenso 
zu berücksichtigen wie solche bis zum Abschluss 
eines möglichen Klageverfahrens, denn die Gewinn-

erzielungsabsicht ist ein durch Dauerhaftigkeit und 
Nachhaltigkeit geprägtes Tatbestandsmerkmal. 

Vermieter kann bei Übertragung der Gartenpflege 
auf den Mieter keine bestimmte Gartengestaltung 
verlangen 
In der Entscheidung des Landgerichts Köln hatte der 
Vermieter im Mietvertrag die Gartenpflege auf den 
Mieter übertragen. Für den Fall, dass der Mieter die 
Gartenpflege gänzlich unterlässt, sollte der Vermie-
ter berechtigt sein, diese anderweitig in Auftrag zu 
geben. Der Vermieter begehrte vom Mieter Kosten-
ersatz für die durch eine Gartenfirma vorgenomme-
nen Arbeiten, da sich der englische Rasen in eine 
Wiese mit Klee und Unkraut gewandelt hatte. 
Das Gericht versagte dem Vermieter eine Kostener-
stattung. Nach den Vereinbarungen sei die Garten-
pflege Sache des Mieters. Dem Vermieter stehe des-
halb kein Direktionsrecht hinsichtlich der Gartenge-
staltung zu. Wenn der Mieter eine Wiese mit Wild-
kräutern einem englischen Rasen vorzieht, ist diese 
Veränderung nicht auf eine Vernachlässigung des 
Gartens im Sinne des Mietvertrages zurückzuführen. 

►EHEGATTEN 

Zusammenveranlagung von unbeschränkt ein-
kommensteuerpflichtigen Staatsangehörigen der 
Europäischen Union 
In der Bundesrepublik unbeschränkt einkommen-
steuerpflichtige Staatsangehörige der EU/des EWR 
können seit 2008 ohne Einschränkung die Zusam-
menveranlagung mit ihrem im EU/EWR-Ausland 
lebenden Ehegatten beanspruchen. Dieses Wahlrecht 
ist an keine anderen Voraussetzungen gebunden. 
In der Rechtslage bis einschließlich 2007 kam eine 
Zusammenveranlagung nur dann in Frage, wenn die 
gemeinsamen Einkünfte der Ehegatten zu mehr als 
90 % der deutschen Einkommensteuer unterlagen 
oder die ausländischen Einkünfte den doppelten 
Grundfreibetrag nicht überschritten. Diese Voraus-
setzungen sind seit 2008 weggefallen. 

Verfassungsbeschwerden gegen die Heranziehung 
glaubensverschiedener Ehegatten zur Kirchensteu-
er nicht zur Entscheidung angenommen 
Ehegatten, von denen nur einer der steuerberechtig-
ten Kirche angehört (so genannte glaubensverschie-
dene Ehen), müssen ein besonderes Kirchgeld zah-
len. Dies ist bisher in den Ländern Bayern, Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen der 
Fall. Gegen die Festsetzung des Kirchgelds hatten 
Betroffene Verfassungsbeschwerden eingereicht. 
Das Bundesverfassungsgericht hat diese Verfas-
sungsbeschwerden nicht zur Entscheidung ange-
nommen. Hinweis: Damit werden weitere Einsprü-
che keine Aussichten mehr auf Erfolg haben. 
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►ERBEN / VERERBEN 

Unwirksames Testament kann Grundlage für die 
Erbschaftsteuer sein 
Eine Erblasserin hatte in einer mündlichen Erklärung 
ihre Stieftochter zur Alleinerbin eingesetzt. Ein 
schriftliches Testament lag nicht vor. Nach Eintritt 
des Todes akzeptierte ein Teil der gesetzlichen Erben 
den nur mündlich zum Ausdruck gebrachten letzten 
Willen der Erblasserin. Der andere Teil der gesetzli-
chen Erben bestritt die Rechtmäßigkeit der mündli-
chen Vereinbarung und trat das Erbe an. 
Das Finanzamt erkannte die Verzichtserklärung der 
weichenden Erben nicht an. Es setzte Erbschaftsteu-
er fest, obwohl diese Personen die Erbschaft nicht 
angetreten und ihren Anteil auf die Stieftochter der 
Erblasserin übertragen hatten. 
Der Bundesfinanzhof widersprach dieser Rechtsauf-
fassung und hob die Steuerfestsetzung auf. Eine Ver-
fügung von Todes wegen kann auch im Fall ihrer 
Unwirksamkeit anzuerkennen sein. Voraussetzung 
ist, dass die Ausführung dem Willen des Erblassers 
entspricht und sowohl die Begünstigten als auch die 
Belasteten das Ergebnis anerkennen. Dabei ist nicht 
erforderlich, dass die unwirksame Verfügung in vol-
lem Umfang befolgt wird. Auch eine lediglich einge-
schränkte Anerkennung reicht aus. 

Zahlung ausländischer Schenkungsteuer als rück-
wirkendes Ereignis 
Die nach Eintritt der Bestandskraft eines Schenkung-
steuerbescheids erfolgte Zahlung einer anrechenba-
ren ausländischen Steuer stellt ein rückwirkendes 
Ereignis dar. Dies hat zur Folge, dass ein bestands-
kräftiger Steuerbescheid nachträglich zu ändern ist. 
Das Erbschaftsteuergesetz sieht vor, dass in be-
stimmten Fällen ausländische Erbschaftsteuer auf 
die deutsche Erbschaftsteuer anzurechnen ist. Da bei 
Auslandsvermögen vielfach erst später festgestellt 
wird, ob und in welcher Höhe ausländische Erb-
schaftsteuer zu zahlen ist, kann eine Anrechnung in 
der Regel auch erst zu diesem Zeitpunkt erfolgen. 
Eine ausdrückliche Vorschrift dazu, wie in solchen 
Anrechnungsfällen zu verfahren ist, fehlt im Erb-
schaftsteuergesetz. Aus diesem Grund sind die 
Grundsätze der Abgabenordnung anzuwenden. 

►ARBEITGEBER / ARBEITNEHMER 

Nachträglicher Einbau von Sonderausstattungen in 
Dienstwagen erhöht nicht den pauschalen Nut-
zungswert 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass der 
nachträgliche Einbau einer Flüssiggasanlage in ein 
auch zur Privatnutzung überlassenes Dienstfahrzeug 
nicht als Sonderausstattung in die Bemessungs-
grundlage der 1 %-Regelung einzubeziehen ist. 

Die Bemessungsgrundlage sei stets bezogen auf den 
Zeitpunkt der Erstzulassung nach dem inländischen 
Listenpreis zuzüglich der Kosten für Sonderausstat-
tungen einschließlich der Umsatzsteuer. Nachträg-
lich eingebaute Sonderausstattungen erhöhen die 
Bemessungsgrundlage nicht. 
Hinweis: Es bleibt abzuwarten, ob das Bundesfi-
nanzministerium mit einem Nichtanwendungserlass 
reagiert oder der Gesetzgeber das Gesetz ändert. 

Missbrauch von Bonuspunkten 
Wenn Mitarbeiter Bonuspunkte missbrauchen (Kle-
bemärkchen oder Punkte auf einer Kundenkarte), 
kann dies zur Kündigung führen. Nicht immer dür-
fen Arbeitgeber dabei allerdings auf eine Abmah-
nung verzichten. Dies hat das Landesarbeitsgericht 
Hessen im Falle eines Tankstellenmitarbeiters ent-
schieden, der Umsätze von Kunden in Höhe von ca. 
230 € auf die Kundenkarte einer seiner Kollegen ge-
bucht hatte. Die Kunden hatten zwar getankt, nah-
men aber nicht an dem Bonusprogramm teil. 
Zwar sah das Gericht in dem Verhalten des Tank-
stellenmitarbeiters ein schwerwiegendes Fehlverhal-
ten. Da das Bonussystem in bestimmten Fällen Um-
buchungen zulasse, habe es aber einer Aufklärung 
des Mitarbeiters über die Konsequenzen eines miss-
bräuchlichen Umgangs mit Kundenkarten bedurft. 
Da eine solche Belehrung im vorliegenden Verfahren 
nicht nachgewiesen werden konnte, sei eine Abmah-
nung erforderlich. Die Aushändigung eines 30-seiti-
gen Benutzerhandbuchs reiche nicht aus. 

►UNTERNEHMER 

Voraussichtlich dauernde Wertminderung ist Vo-
raussetzung für eine Teilwertabschreibung 
Für Unternehmer, die ihren Gewinn durch Betriebs-
vermögensvergleich ermitteln, stellt sich bei der Be-
wertung eines aktiven Wirtschaftsguts die Frage, ob 
eine voraussichtlich dauernde Wertminderung als 
Voraussetzung für eine Teilwertabschreibung vor-
liegt. Hierzu muss bei einem Wirtschaftsgut des ab-
nutzbaren Anlagevermögens der Wert des Wirt-
schaftsguts zum Bilanzstichtag mindestens für die 
halbe Restnutzungsdauer unter dem planmäßigen 
Restbuchwert liegen. Es ist auf die objektive Rest-
nutzungsdauer des Wirtschaftsguts abzustellen. Die 
individuelle Verbleibensdauer beim Unternehmer ist 
unerheblich. Die Veräußerung eines Wirtschaftsguts 
vor Ablauf seiner objektiven Restnutzungsdauer, die 
zu einem Verlust führt, berechtigt also nicht automa-
tisch zu einer Teilwertabschreibung. 

Nachforderungszinsen keine abzugsfähigen Be-
triebsausgaben 
Zu den nicht abzugsfähigen Steuern vom Einkom-
men gehören auch die darauf entfallenden Neben-



PROF. DR. MICHAEL SCHEFCZYK 
STEUERBERATER 
FACHBERATER FÜR INTERNATIONALES STEUERRECHT 

MANDANTENBRIEF APRIL 2011 
SEITE 4 

 

STEUERBERATER PROF. DR. MICHAEL SCHEFCZYK ∙ SELLINER STR. 10 ∙ 01109 DRESDEN ∙ TEL. 03 51-4 59 56 40 ∙ MICHAEL@SCHEFCZYK.NET ∙ WWW.STB-SCHEFCZYK.DE 

leistungen wie Nachforderungszinsen, auch wenn 
sie auf Grund einer Rückforderung überhöhter Kör-
perschaftsteueranrechnung im Zusammenhang mit 
Beteiligungseinkünften gezahlt worden sind. 
Bei Anteilseignern einer Personengesellschaft wur-
den nach Umwandlung der Gesellschaft in eine Ak-
tiengesellschaft Körperschaftsteuern aus diesem 
Umwandlungsvorgang in erheblicher Höhe auf die 
Steuerschuld angerechnet. Nach einer Außenprü-
fung reduzierte sich das anrechenbare Körperschaft-
steuerguthaben mit der Folge, dass auf die danach 
festzusetzende Einkommensteuernachzahlung Nach-
forderungszinsen erhoben wurden. Die Gesellschaf-
ter waren der Ansicht, dass diese Nachforderungs-
zinsen als Sonderbetriebsausgaben zu erfassen seien, 
weil sie ursächlich im Zusammenhang mit den ge-
werblichen Einkünften stünden. 
Der Bundesfinanzhof hat hier widersprochen und 
darauf hingewiesen, dass Steuern vom Einkommen 
und die darauf entfallenden Nebenleistungen weder 
bei den einzelnen Einkunftsarten noch vom Gesamt-
betrag der Einkünfte abgezogen werden können. 
Das gilt auch für zurück geforderte Steuererstattun-
gen und die darauf entfallenden Nebenleistungen. 

Anscheinsbeweis spricht für private Mitbenutzung 
von Firmenwagen 
Ein Unternehmer erwarb im August 2000 einen Audi 
A8 und machte geltend, dass er diesen ausschließ-
lich für sein Unternehmen genutzt hat; für private 
Fahrten hat er nach seinen Ausführungen einen VW 
Golf verwendet. Im diesbezüglichen Finanzrechts-
streit ergibt sich aus einem Beschluss des BFH: 
· Grundsätzlich besteht ein widerlegbarer An-

scheinsbeweis dafür, dass ein Unternehmer sei-
nen betrieblichen Pkw auch privat nutzt. 

· Allein der Vortrag des Unternehmers, er nutze 
für Privatfahrten den VW Golf und nicht den 
Audi A8, lässt aber nicht ernstlich darauf schlie-
ßen, dass der Audi A8 ausschließlich unterneh-
merisch gefahren wurde. Es ist nicht wahrschein-
lich, dass für die privaten Fahrten ausnahmslos 
das billigere Auto genutzt wurde. 

Hinweis: Der sicherste Weg, eine ausschließlich be-
triebliche Nutzung nachzuweisen, ist das Führen 
eines ordnungsgemäßen Fahrtenbuchs. 

►UMSATZSTEUER 

Europäischer Gerichtshof muss klären, ob eine 
steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung die 
Angabe der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 
voraussetzt 
Liefert ein deutscher Unternehmer Gegenstände an 
einen Unternehmer in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union, ist diese Lieferung als so 

genannte innergemeinschaftliche Lieferung unter 
bestimmten Voraussetzungen umsatzsteuerfrei. In 
der Rechtsprechung ist bisher nicht geklärt, ob zu 
den Voraussetzungen gehört, dass der Leistungs-
empfänger dem leistenden Unternehmer eine ihm 
von einem anderen EU-Staat erteilte Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer mitteilt und der leistende 
Unternehmer diese Nummer aufzeichnet. Dafür 
könnte sprechen, dass andernfalls die Besteuerung 
als innergemeinschaftlicher Erwerb in dem anderen 
EU-Mitgliedstaat erschwert wird. 
Der Bundesfinanzhof hat die Frage, ob eine steuer-
freie innergemeinschaftliche Lieferung die Mittei-
lung und Aufzeichnung der Umsatzsteuer-Identifi-
kationsnummer voraussetzt, dem Europäischen Ge-
richtshof zur Vorabentscheidung vorgelegt. 

Änderung der Umsatzsteuer erst nach Rückgewähr 
einer Anzahlung 
Die Umsatzsteuer entsteht im Regelfall mit Ablauf 
des Voranmeldungszeitraums, in dem die Leistung 
ausgeführt wurde. Vereinnahmt der Unternehmer 
das Entgelt ganz oder teilweise vor Ausführung der 
Leistung (so genannte Anzahlung), entsteht die Um-
satzsteuer schon mit der Vereinnahmung. 
Wird die Leistung nicht erbracht oder rückabgewi-
ckelt, kann der Unternehmer die Umsatzsteuer auf 
die Anzahlung erst vom Finanzamt zurückverlan-
gen, wenn er die Anzahlung tatsächlich zurückge-
zahlt hat. Der Anspruch des Vertragspartners auf 
Rückzahlung reicht nicht aus, um die Umsatzsteuer 
bereits vom Finanzamt zurückverlangen zu können. 
Dies gilt auch dann, wenn der Unternehmer wie im 
Regelfall die Umsatzsteuer nach vereinbarten (und 
nicht nach vereinnahmten) Entgelten versteuert. 

►ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Kürzung des Höchstbetrags für Unterhaltsleistun-
gen an Unterhaltsempfänger im Ausland 
Aufwendungen für den Unterhalt einer unterhalts-
berechtigten Person können bis zu einem Höchstbe-
trag (ab 2011 von 8.004 € pro Jahr) als außergewöhn-
liche Belastung abgezogen werden. Dabei sind nicht 
nur das eigene Einkommen und das Vermögen des 
Unterhaltsberechtigten zu berücksichtigen, sondern 
auch dessen Wohnsitz. Lebt der Unterhaltsberechtig-
te im Ausland, wird der Höchstbetrag entsprechend 
der Ländergruppeneinteilung angepasst. 
Der Bundesfinanzhof hat den Abzug von Unter-
haltsaufwendungen an eine in St. Petersburg woh-
nende Mutter nur bis zu einem Höchstbetrag von 
1.721 € zugelassen und die Ländergruppeneintei-
lung, die die durchschnittlichen Lebensverhältnisse 
eines Staates berücksichtigt, bestätigt. 


